
 
 
Förderungen der SKE unterliegen nicht der Einkommensteuer 
 
 
 
 
Förderungen der SKE, ebenso Stipendien und Preise, stellen wohl Einkommen dar, sind aber von der 
Einkommensteuer befreit. Das gilt sowohl für Zuwendungen zu bestimmten Projekten oder Anliegen, als auch für 
allgemeine Förderungen und Unterstützungen. Das Einkommensteuergesetz und das Kunstförderungsgesetz 
greifen dabei ineinander.  
 
§3 Abs.1 Z 3b Einkommensteuergesetz lautet:  
'Von der Einkommensteuer sind befreit: Bezüge oder Beihilfen aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln einer 
öffentlichen Stiftung oder einer Privatstiftung zur unmittelbaren Förderung der Kunst (Abgeltung von 
Aufwendungen oder Ausgaben).' 
 
Mit dem 95. Bundesgesetz vom 14.8.1997 wurde das Kunstförderungsgesetz um §3 Abs.3 ergänzt, darin ist 
keine Einschränkung auf die unmittelbare Kunstförderung enthalten: 
'Stipendien im Sinne des Abs.1 Z 5 und Preise im Sinne des Abs.1 Z 7 sind von der Einkommensteuer befreit. 
Das gilt auch für im Grunde und der Höhe nach vergleichbare Leistungen auf Grund von landesgesetzlichen 
Vorschriften sowie für Stipendien und Preise, die unter vergleichbaren Voraussetzungen von nationalen und 
internationalen Förderungsinstitutionen vergeben werden.' 
 
'Alle Zuwendungen' der SKE sind als typisches Beispiel für eine solche vergleichbare Leistung und Förderungs-
institution unmittelbar vor der Beschlussfassung im Parlament genannt worden. Es besteht daher kein Zweifel, 
dass der Gesetzgeber auch mittelbare Förderungen und Unterstützungen aus den Mitteln der Leerkassetten-
vergütung (Leermedienabgabe) mit dieser Gesetzgebung von der Einkommensteuerpflicht befreien wollte!  
 
Förderungen und andere Zuschüsse der SKE im Zusammenhang mit dem künstlerischen Schaffen sind 
somit von der Einkommensteuer befreit.  
 
Wer solche Zahlungen der SKE in seinen Einnahmen ausgewiesen und dafür Einkommensteuer bezahlt hat, 
kann seinen Bescheid auch im Nachhinein beim zuständigen Finanzamt korrigieren lassen.  
 

Ausgenommen sind allerdings der Altersausgleich und die Alterspension SKE! Mit März 2006 hat der 
'Fachbereich für Einkommensteuer' dazu in einer Information an alle Finanzämter festgestellt, dass der 
Altersausgleich und die Alterspension SKE von der Finanzverwaltung nicht als (unmittelbare) Förderung der 
künstlerischen Tätigkeit gewertet werden und deshalb nicht unter den genannten §3 (3) Kunstförderungsgesetz 
fallen. Die monatlich bezahlten Alterszuschüsse der SKE stellen somit doch steuerpflichtige Einnahmen aus 
selbständiger Arbeit dar, sie unterliegen der Einkommensteuerpflicht. Die Finanzämter haben die Weisung, 
Anträge auf Einkommensteuerbefreiung für den Altersausgleich und die Alterspension SKE abzulehnen. 
 
 
Zuwendungen von anderen Stellen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen von der Einkommensteuer 
befreit. Das Kunstförderungsgesetz nennt definitiv: 
 

• die Vergabe von Stipendien (v.a. für Studienaufenthalte im Ausland) 
• Staats-, Würdigungs- und Förderungspreise sowie Prämien und Preise für hervorragende künstlerische 

Leistungen 
 
Die typischen Förderungen, nämlich Geld- und Sachzuwendungen für einzelne Kunstprojekte werden im 
Kunstförderungsgesetz nicht definitiv erwähnt. Für sie gelten die allgemeinen Befreiungen laut 
Einkommensteuergesetz.  
 
 
 

Information:  
SKE | Ungargasse 11/9 | 1030 Wien 
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markus.lidauer@aume.at

mailto:markus.lidauer@aume.at


 
 
 
Allgemeine Befreiungen von der Einkommensteuer 
 
 
 
 
 
Die wesentlichen allgemeinen Steuerbefreiungen finden sich im Einkommensteuergesetz.  
 
Gemäß §3 Abs.1 Z 3b sind Bezüge oder Beihilfen aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln einer 
öffentlichen Stiftung oder einer Privatstiftung zur unmittelbaren Förderung der Kunst von der 
Einkommensteuer befreit.  
 
Das EStG unterscheidet dabei Beihilfen für Tätigkeiten im In- oder Ausland: 
 
Im Inland ist eine Förderung nur dann steuerbefreit, wenn sie für Aufwendungen oder Ausgaben zur 
unmittelbaren Förderung der 'Kunst' verwendet worden ist. Bleiben diese unmittelbaren Ausgaben für ein 
Kunstprojekt unter der gesamten Fördersumme, ist der Rest steuerpflichtiges Einkommen.  
 
Im Ausland ist die Förderung zur künstlerischen 'Tätigkeit' steuerbefreit. Die Steuerbefreiung im Ausland 
geht also über die unmittelbaren Kosten eines Kunstprojekts hinaus und gilt auch dann, wenn allgemein die 
ausländische Tätigkeit der Kunst dient.   
 
 
Ganz allgemein entsteht seit 1.1.2005 Einkommensteuerpflicht für (ausschließlich) selbständige Einkünfte 
ab einer Jahreseinkommenssumme von € 10.000,-.  
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